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A. Amtliche Texte

geändert durch das Gesetz vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786), in der jeweils

geltenden Fassung“ ersetzt.



Gesetze

25	

Gesetz Nr. 1823

	 zur Änderung des Landesjustizkostengesetzes

	



Vom 12. Februar 2014



Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:



		



4.	 § 4 wird wie folgt geändert:

	



a)	 In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Behörden der Arbeitsgerichtsverwaltung“ durch das

Wort „Gerichtsvollzieher“ ersetzt.



	



b)	 In Absatz 2 werden die Wörter „der Kostenordnung“ durch die Wörter „dem Gerichtsund Notarkostengesetz“ ersetzt.



	



c)	 In Absatz 3 wird das Komma durch einen

Punkt ersetzt und der letzte Halbsatz gestrichen.



Artikel 1

Das Landesjustizkostengesetz vom 30. Juni 1971

(Amtsbl. S. 473), zuletzt geändert durch das Gesetz

vom 6. Februar 2013 (Amtsbl. I S. 78), wird wie folgt

geändert:

1.	 § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

	



„(1) In Justizverwaltungsangelegenheiten erheben

die Justizbehörden des Landes Kosten (Gebühren

und Auslagen) nach dem Justizverwaltungskostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586,

2655) in der jeweils geltenden Fassung. Hiervon

ist Nummer 2001 des Kostenverzeichnisses zum

Justizverwaltungskostengesetz ausgenommen.“



2.	 § 2 a wird wie folgt geändert:

	



a)	 Nummer 1 erhält folgende Fassung:



		



	



„1. 	die Auslagen nach Teil 2 des Kostenverzeichnisses zum Justizverwaltungskostengesetz mit Ausnahme von Nummer 2001,“



b)	 In Nummer 3 werden die Wörter „Schreibauslagen für Abschriften“ durch die Wörter „Dokumentenpauschalen für Kopien oder Ausdrucke“ ersetzt.



3.	 § 3 wird wie folgt geändert:

	



	



a) 	 In Absatz 2 wird die Angabe „§ 13 Justizverwaltungskostenordnung“ durch die Angabe

„§ 22 des Justizverwaltungskostengesetzes“

ersetzt.

b)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:



		aa) 	

Das Wort „Justizverwaltungskostenordnung“ wird durch das Wort „Justizverwaltungskostengesetz“ ersetzt.

		



bb) 	In Nummer 6 werden die Wörter „§ 92

Abs. 1 Satz 1 der Kostenordnung“ durch

die Wörter „Absatz 1 der Vorbemerkung 1.1 und Absatz 2 Satz 1 der Vorbemerkung 3.1 des Kostenverzeichnisses

zum Gerichts- und Notarkostengesetz vom

23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), zuletzt



cc) 	In Nummer 8 wird die Angabe „§ 3 der

Justizverwaltungskostenordnung“ durch

die Angabe „§ 4 Absatz 3 des Justizverwaltungskostengesetzes“ ersetzt.



5.	 § 5 erhält folgende Fassung:

	



„§ 5



	



Einziehung der Kosten



	



Die Justizbeitreibungsordnung vom 11. März 1937

(RGBl. I S. 298) in der jeweils geltenden Fassung

gilt für die Einziehung der dort in § 1 Abs. 1 genannten Ansprüche auch insoweit, als diese Ansprüche nicht auf bundesrechtlicher Regelung beruhen.“



6.	 In § 11 werden die Wörter „und am 31. Dezember 2020 außer Kraft“ gestrichen.

7.	 Im Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 1 Abs. 2)

wird in Nummer 3.2 die Angabe „§ 137 Nr. 2

und Nr. 3 der Kostenordnung“ durch die Angabe

„Nummern 9002 und 9003 des Kostenverzeichnisses zum Gerichtskostengesetz“ ersetzt.

Artikel 2

Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in

Kraft.

Saarbrücken, den 1. April 2014

Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

Der Minister der Justiz

Jost

Der Minister für Finanzen und Europa

Toscani
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Verordnungen

22	Verordnung

	

über die elektronische Aktenführung bei

	 Verwaltungsbehörden in Bußgeldverfahren

	(VOEAkte)

	



Vom 8. April 2014



Aufgrund des § 110b Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten, der durch Artikel 7 Nummer 6

des Gesetzes vom 22. März 2005 (BGBl. I S. 837) eingefügt worden ist, verordnet die Landesregierung:

§1

(1) Die für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden können Akten in Bußgeldverfahren elektronisch führen. Satz 1

findet auf Staatsanwaltschaften keine Anwendung.



Löschung oder ihrer Übergabe an das Landesarchiv

mittels Methoden der Informationstechnik vor einer

nachträglichen inhaltlichen Veränderung zu schützen

sowie vor unbefugtem Zugriff, Beschädigung und gegen Unlesbarkeit zu sichern.

§5

Die in § 110b Absatz 1 Satz 2 OWiG enthaltene Ermächtigung wird nach § 110b Absatz 1 Satz 3 OWiG auf das

jeweils zuständige Landesministerium übertragen.

§6

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung

in Kraft.

Saarbrücken, den 8. April 2014

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer



(2) Bei der Wahl und der Ausgestaltung des eingesetzten Fachverfahrens ist die Verordnung für den elektronischen Rechtsverkehr mit Gerichten und Staatsanwaltschaften im Saarland vom 12. Dezember 2006

(Amtsbl. S. 2237) zu beachten, insbesondere § 2

Absätze 4 und 5. Ansonsten können die Behörden die

ressort-, behörden- oder verfahrensspezifischen Besonderheiten durch eigene Anordnungen regeln.



Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,

Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa

Toscani



§2

(1) Werden Akten elektronisch geführt, sind sämtliche

zu den Akten gehörenden Dokumente, für eine Übertragung geeignete Schriftstücke und Gegenstände des

Augenscheins (Urschriften) in elektronische Dokumente zu übertragen. Verfügungen sind in elektronischer Form zu erstellen. Das elektronische Dokument

muss den Vermerk enthalten, wann und durch wen die

Urschrift übertragen worden ist. Es ist sicherzustellen,

dass in elektronische Dokumente übertragene Dokumente sowie Verfügungen nicht nachträglich verändert werden können. Nur in den Fällen, in denen aus

zwingenden rechtlichen oder technischen Gründen

papierbasierte Dokumente aufbewahrt werden müssen,

werden diese ergänzend aufbewahrt. Dies ist in der

elektronischen Akte zu dokumentieren.

(2) Werden Akten elektronisch geführt, ist für jeden

Vorgang eine elektronische Akte anzulegen. Die Datenverarbeitung in und aus elektronischen Akten ist

nur zulässig im Rahmen der gesetzlichen Zweckbindung und der fachlichen Zuständigkeit.

§3

Die Urschrift kann bereits vor Abschluss des Verfahrens vernichtet werden, wenn die Voraussetzungen des

§ 110b Absatz 4 OWiG erfüllt sind.

§4

Nach rechtskräftigem Abschluss des Bußgeldverfahrens sind die elektronischen Akten bis zu ihrer
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Die Ministerin für Inneres und Sport

Bachmann

Der Minister für Soziales, Gesundheit,

Frauen und Familie

Storm

Der Minister der Justiz

Der Minister für Umwelt

und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur

Commerçon

23	Verordnung

	

zur Verhütung übertragbarer Krankheiten

	(Hygiene-Verordnung)

	



Vom 16. April 2014



Aufgrund des § 17 Absatz 4 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),

zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 21 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), verordnet

die Landesregierung:



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 30. April 2014	



148	



§1

Geltungsbereich

Wer, ohne Arzt/Ärztin oder Zahnarzt/Zahnärztin zu

sein, berufs- oder gewerbsmäßig Tätigkeiten ausübt,

bei denen Erreger übertragbarer Krankheiten im Sinne

des § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes oder deren toxische Produkte, insbesondere Erreger von AIDS (HIV), Virushepatitis B und C auf den

Menschen übertragen werden können, unterliegt dieser

Verordnung. Dies gilt insbesondere für Injektionen,

für die Akupunktur, das Tätowieren und das Ohrlochstechen, das Piercen sowie für Tätigkeiten im Friseurhandwerk, in der Kosmetik und in der Fußpflege.

§2



danach sorgfältig zu reinigen. Nach Verletzungen ist

eine Wunddesinfektion mit einem hierfür zugelassenen

Wunddesinfektionsmittel durchzuführen.

(7) Der Arbeitsbereich für Tätigkeiten nach § 1 muss

geeignet und so beschaffen sein, dass alle Oberflächen

leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind.

(8) Die Arbeitsflächen sind mindestens an jedem Arbeitstag gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Ist

es im Rahmen der Infektionshygiene erforderlich, sind

die Arbeitsflächen nach jeder Patientin oder jedem Patienten bzw. nach jeder Kundin oder jedem Kunden

gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.

§3



Pflichten



Desinfektion



(1) Bei den in § 1 genannten Tätigkeiten sind die allgemein anerkannten Regeln der Hygiene einzuhalten.



(1) Desinfektionen von Händen, Haut, Instrumenten

und Flächen sind mit geeigneten Mitteln und Verfahren zur Inaktivierung von Krankheitserregern vorzunehmen, die in der Desinfektionsmittel-Liste des

VAH (Desinfektionsmittel-Kommission im Verbund

für Angewandte Hygiene e.V.) in der jeweils aktuellen Fassung aufgeführt sind und deren Wirksamkeit

gegenüber Hepatitis B, Hepatitis C und HIV gesichert

ist. Ebenfalls zulässig sind Desinfektionen, die gemäß

der Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und

anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren in der

jeweils aktuellen Fassung durchgeführt werden. Die

Handlungsempfehlungen des Robert Koch-Instituts an

die Hygiene bei der Desinfektion sind zu beachten.



(2) In Einrichtungen und Räumen, in denen Tätigkeiten nach § 1 durchgeführt werden, sind innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in einem

einrichtungsspezifischen Hygieneplan festzulegen.

Der Hygieneplan ist jährlich hinsichtlich Aktualität zu

überprüfen und bei Bedarf zu ändern. Mindestens einmal pro Jahr sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

hinsichtlich der erforderlichen Hygienemaßnahmen zu

belehren. Die Belehrung ist schriftlich zu dokumentieren und aufzubewahren.

(3) Wer Eingriffe durchführt, die eine Verletzung der

Haut oder Schleimhaut vorsehen, muss vor und nach

dem Eingriff seine Hände sorgfältig reinigen und desinfizieren. Die zu behandelnde Haut- oder Schleimhautfläche ist vor dem Eingriff zu desinfizieren. Bei

der Ausübung der Tätigkeiten sind Einmalhandschuhe

zu tragen. Für jeden neuen Kunden sind neue Einmalhandschuhe zu verwenden.

(4) Eingriffe, die eine Verletzung der Haut vorsehen,

sind mit sterilen (keimfreien) Produkten und Instrumenten vorzunehmen. Sterile Einmalmaterialien sind

nach dem ersten Gebrauch zu entsorgen. Mehrfach

zu verwendende Produkte und Instrumente sind nach

jedem Gebrauch zunächst einer desinfizierenden Reinigung und anschließend einer Heißluft- oder Dampfsterilisation zu unterziehen und bis zur nächsten Anwendung in sterilen Behältern aufzubewahren.

(5) Soweit die Handlungen unter Verwendung von Medizinprodukten vorgenommen werden, sind die Vorschriften der Medizinprodukte-Betreiberverordnung

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3396), zuletzt geändert durch

Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I

S. 2326), in der jeweils geltenden Fassung, einzuhalten.

(6) Mehrfach verwendbare Produkte und Instrumente,

bei deren Anwendung es aber leicht zu Verletzungen

kommen kann, sind nach jeder Anwendung sorgfältig

zu reinigen und zu desinfizieren. Ist es zu einer unbeabsichtigten Verletzung gekommen, so sind die benutzten

Produkte und Instrumente sofort zu desinfizieren und



(2) Das Umfüllen von Instrumenten- und Flächendesinfektions- und Reinigungsmitteln ist nur in einem

bestimmungsgemäßen Aufbewahrungsbehälter zulässig. Ein Umfüllen von Hände- und Hautdesinfektionsmitteln ist nicht zulässig. Ausnahmen bestimmen sich

nach dem Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln

(Arzneimittelgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394),

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom

10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3813).

(3) Über geeignete Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen berät das Gesundheitsamt bzw. bei Handlungen unter Verwendung von Medizinprodukten das

Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz.

§4

Sterilisation

(1) Vor der Sterilisation erfolgt eine sorgfältige Desinfektion und Reinigung der Instrumente.

(2) Zur Sterilisation muss ein geprüftes, wirksames

und validiertes Verfahren angewendet werden. Bei der

ordnungsgemäßen Aufbereitung von Materialien bzw.

Instrumenten sind die Anforderungen an die Hygiene

bei der Aufbereitung von Medizinprodukten gemäß

der aktuellen Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert

Koch-Institut und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte einzuhalten.
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§5

Beseitigung von Abfällen

(1) Spitze, scharfe oder zerbrechliche Gegenstände,

die bei der Ausübung von Tätigkeiten im Sinne des § 1

verwendet wurden, dürfen, auch wenn sie desinfiziert

worden sind, nur mit dem Hausmüll beseitigt werden,

wenn sie in Behältern, die eine Verletzungsgefahr ausschließen, in den Abfall gegeben werden.

(2) Abfallrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

§6

Kondomzwang bei Prostitution

Personen, die der Prostitution nachgehen, und deren

Kunden sind verpflichtet, beim Beischlaf und bei beischlafähnlichen Handlungen Kondome zu verwenden.

Die Verpflichtung zur Verwendung von Kondomen ist

in Räumen und Einrichtungen, die zur Prostitution genutzt werden, durch einen deutlich sichtbaren und gut

lesbaren Aushang bekannt zu machen.

§7

Überwachung

(1) Unter den Voraussetzungen des § 16 Absatz 1 und 2

Infektionsschutzgesetz sind die Beauftragten der Ortspolizeibehörde sowie des Gesundheitsamtes berechtigt, zur Überwachung der in dieser Verordnung festgelegten Gebote und Verbote Grundstücke, Räume und

Einrichtungen, auf oder in denen die in § 1 genannten

Tätigkeiten ausgeübt werden, während der üblichen

Betriebs- oder Geschäftszeiten zu betreten, Gegenstände zu untersuchen sowie Bücher und sonstige Unterlagen einzusehen und hieraus Ablichtungen oder Auszüge zu fertigen.

(2) Wer eine Tätigkeit nach § 1 ausübt, hat den in Absatz 1 genannten Beauftragten die für die Überwachung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und sie

bei der Durchführung der Überwachung zu unterstützen. Insbesondere hat er ihnen auf Verlangen Räume,

Einrichtungen und Geräte zu bezeichnen, Räume und

Behältnisse zu öffnen, die Entnahme von Proben zu ermöglichen sowie Bücher und Unterlagen vorzulegen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft

auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn

selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummern 1 bis 3

der Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2013

(BGBl. I S. 3786), in der jeweils geltenden Fassung,

bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher

Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz

über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Entsprechendes gilt für die Vorlage von Unterlagen.

§8

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1 Nummer 4 des

Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder

fahrlässig
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1. 	 gegen die Pflichten nach § 2 in Verbindung mit § 3

und § 4 der Sterilisation, Desinfektion oder Reinigung verstößt,

2. 	 entgegen § 5 Absatz 1 Gegenstände ungeschützt

oder unbehandelt in den Abfall gibt,

3. 	 entgegen § 6 Satz 1 dem Kondomzwang zuwiderhandelt,

4. 	 der Hinweispflicht nach § 6 Satz 2 nicht nachkommt,

5. 	 entgegen § 7 eine Auskunft nicht oder nicht richtig

erteilt oder der Duldungs- oder Unterstützungspflicht zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße

von bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung

und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dieser

Verordnung sind die Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken.

§9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Verhütung

übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung)

vom 12. Januar 1988 (Amtsbl. S. 73), zuletzt geändert

durch die Verordnung vom 24. Februar 1994 (Amtsbl.

S. 607) in Verbindung mit der Anlage zum Gesetz vom

26. Januar 1994 (Amtsbl. S. 509), außer Kraft.

Saarbrücken, den 16. April 2014

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,

Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa

Toscani

Die Ministerin für Inneres und Sport

Bachmann

Der Minister für Soziales, Gesundheit,

Frauen und Familie

Storm

Der Minister der Justiz

Der Minister für Umwelt

und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur

Commerçon
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Staatsverträge und Abkommen

24	Verwaltungsvereinbarung

	

über die Weiterführung

	

des Internationalen Betreuungszentrums

	

für Hochwasserpartnerschaften (HPI)

	

und des Kompetenzzentrums für

	

Hochwassermanagement und Bauvorsorge

zwischen

dem Land Rheinland-Pfalz,

vertreten durch das Ministerium für Umwelt,

Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten

Rheinland-Pfalz,

Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz,

dem Saarland,

vertreten durch das Ministerium für Umwelt

und Verbraucherschutz des Saarlandes,

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken,

und

dem Großherzogtum Luxemburg,

vertreten durch die Administration

de la gestion de l‘eau,

1, avenue du Rock‘n‘Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette,

― im Folgenden Vertragspartner genannt ―.

Präambel

Unter der Federführung der Internationalen Kommissionen zum Schutze der Mosel und der Saar (IKSMS)

haben vier Partner aus Deutschland, Frankreich und

Luxemburg im Rahmen des europäischen Programms

INTERREG IV-A „Großregion“ Anfang 2009 das

grenzüberschreitende Projekt „Hoch- und Niedrigwassermanagement im Mosel- und Saareinzugsgebiet

― FLOW MS“ (FLood = Hochwasser, LOW water =

Niedrigwasser, Mosel und Saar) ins Leben gerufen.

FLOW MS initiiert und unterstützt Aktivitäten, damit

Kommunen als Ober- und Unterlieger grenzüberschreitend ihre Hochwasserprobleme lösen können. Ziel

dieses internationalen Projektes, das bis Ende 2013

befristet ist, ist die weitere Verbesserung der Hochwasservorsorge im Gebiet von Mosel und Saar. Kommunen, die am selben Fluss liegen, gründen Hochwasserpartnerschaften und arbeiten beim Hochwasserschutz

eng zusammen. Zur fachlichen Unterstützung wurde

ein internationales Kompetenzzentrum an der Universität Kaiserslautern zur Vermeidung von Hochwasserschäden eingerichtet.

Bisher haben die IKSMS die Projektkoordination

und -verwaltung geleistet. Da im Rahmen der kommenden INTERREG-Periode kein Projekt beantragt

wird und zudem die lothringische Umweltverwaltung

(Frankreich) nicht weiter aktiv mitarbeiten möchte, haben sich die Vertragspartner darauf verständigt,

die Hochwasserpartnerschaften nach dem Ende des

INTERREG-Projekts FLOW MS in den Jahren 2014

und 2015 mit Unterstützung der Kommissionen wei-



terzuführen. Dazu ist es erforderlich, dass das Internationale Betreuungszentrum für Hochwasserpartnerschaften (HPI) und das Kompetenzzentrum für

Hochwassermanagement und Bauvorsorge ihre Arbeit

fortführen.

§1

Gegenstand der Vereinbarung

Das INTERREG-Projekt „Hoch- und Niedrigwassermanagement im Mosel- und Saareinzugsgebiet

(FLOW MS)“ läuft am 31. Dezember 2013 aus. Da die

Hochwasserpartnerschaften an Mosel und Saar langfristig bestehen, haben die Vertragspartner RheinlandPfalz, Saarland und Luxemburg beschlossen, in den

Jahren 2014 und 2015 ohne europäische Förderung

(INTERREG) das Internationale Betreuungszentrum

für Hochwasserpartnerschaften (HPI) weiterzuführen

und das Kompetenzzentrum für Hochwassermanagement und Bauvorsorge weiter mit begleitenden Aufgaben zu beauftragen.

Diese Vereinbarung regelt den Umfang, die Trägerschaft, die Finanzierung und die Organisation des Projekts.

§2

Weiterführung des

Internationalen Betreuungszentrums

für Hochwasserpartnerschaften (HPI)

Die Vertragspartner führen das Internationale Betreuungszentrum für Hochwasserpartnerschaften (HPI) in

gemeinsamer Trägerschaft für den Zeitraum 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2015 weiter.

Sie stellen hierfür bis zum 31. März 2014 ein untereinander abgestimmtes Arbeitsprogramm auf.

Zur Bewerkstelligung der Aufgaben werden eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 15 TVöD Stufe 4 für die

Projektplanung und Leitung des HPI sowie eine halbe

Stelle der Entgeltgruppe 14 TVöD Stufe 4 für eine/n

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in des HPI eingerichtet und in vollem Umfang von den Vertragspartnern

finanziert.

Das Arbeitsverhältnis für beide Beschäftigte bestimmt

sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

(TVöD) und ist befristet bis zum 31. Dezember 2015.

§3

Weiterbeauftragung des Kompetenzzentrums für

Hochwassermanagement und Bauvorsorge

Zur fachlichen Unterstützung der Hochwasserpartnerschaften an Mosel und Saar wird das Kompetenzzentrum für Hochwassermanagement und Bauvorsorge für

den Zeitraum 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2015

weiter mit Aufgaben im Bereich der Bauvorsorge beauftragt.

Die Vertragspartner stellen hierfür bis zum

31. März 2014 ein untereinander abgestimmtes

Arbeitsprogramm auf.
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§4

Beirat für das HPI und das Kompetenzzentrum

Es wird ein Beirat eingerichtet. Mitglieder sind die

Vertragspartner Luxemburg, Saarland und RheinlandPfalz. Jedes Mitglied entsendet eine Person in den

Beirat. Der Beirat tagt quartalsmäßig. Seine Aufgaben

sind die Projektsteuerung sowie die Aktualisierung

und Ergänzung des Arbeitsprogramms.
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Bei Zugrundelegung dieses Kostenschlüssels sind von

den Vertragspartnern ― vorbehaltlich der jeweiligen

haushaltsrechtlichen Voraussetzungen ― jährlich zu

finanzieren:

• 	 Rheinland-Pfalz: 	 128.316 Euro,

• 	 Luxemburg: 	



46.398 Euro,



• 	 Saarland: 	



47.286 Euro.



§5

Unterstützung durch die IKSMS



§7

Schlussbestimmung



Die Vertragspartner beabsichtigen, die IKSMS zu bitten, die beiden Halbtagsbeschäftigten des HPI (§ 2

Abs. 3) auf der Grundlage des Beschlusses der IKSMSVollversammlung vom 9. und 10. Dezember 2013

entsprechend Artikel 3 Absatz 2 des Zusatzprotokolls

Nr. 2 vom 13. November 1992 und Artikel 3 Absatz 1

der Geschäftsordnungen vom 14. Dezember 2010 einzustellen.



Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 2014, spätestens

aber mit Unterzeichnung aller Vertragspartner in Kraft

und gilt bis zum 31. Dezember 2015.



Die Vertragspartner beabsichtigen weiterhin, die

IKSMS auf der Grundlage des Beschlusses der

IKSMS-Vollversammlung vom 9. und 10. Dezember 2013 zu bitten,

• 	 die Personalverwaltung und die Dienstaufsicht über

die beiden Halbtagsbeschäftigten auszuführen,

• 	 die Unterbringung der beiden Halbtagsbeschäftigten in den Räumlichkeiten des Sekretariats der

IKSMS in Trier zu ermöglichen, sowie

• 	 eine notwendige Sachausstattung der Arbeitsplätze

sicherzustellen.

Die dadurch entstehenden Aufwendungen und Kosten

werden der IKSMS durch die Vertragspartner ersetzt.

§6

Kosten und Finanzierung

Für die Finanzierung der in den §§ 2 bis 5 genannten

Aufgaben setzen die Vertragspartner die Gesamtkosten

auf maximal 222.000 Euro p.a. fest.

Die Verteilung der Kosten auf die Vertragspartner erfolgt nach den Flächenanteilen an den Einzugsgebieten

wie folgt:

• 	 Rheinland-Pfalz: 	 57,8 %,

• 	 Luxemburg: 	

20,9 %,

• 	 Saarland: 	

21,3 %.



Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags nichtig

oder ungültig sein oder werden, so hat dies auf die

Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen keinen Einfluss. Die Vertragspartner verpflichten sich,

eine nichtige oder ungültige Bestimmung durch eine

dieser sowie der Zielsetzung des Vertrages nach Möglichkeit gleichkommenden Regelung zu ersetzen.

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages sind nur

wirksam, wenn sie in einer von den Vertragspartnern

unterzeichneten Zusatzvereinbarung enthalten sind.

Mainz, den 16. Dezember 2013

Für das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,

Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz

Theis

Abteilungsleiter

Saarbrücken, den 18. Dezember 2013

Für das Ministerium für Umwelt

und Verbraucherschutz

Becker

Abteilungsleiter

Esch-sur-Alzette, den 23. Dezember 2013

Für die Administration de la gestion de l‘eau

Dr. Weidenhaupt

Direktor
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Bezugsbedingungen ab 3. Dezember 2009



Abonnenten:

Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint nach Bedarf, in der Regel einmal pro Woche. Die Abonnenten des Amtsblattes können zwischen zwei Bezugsvarianten wählen:

Abonnement-Variante A beinhaltet die Bereitstellung der elektronischen Version von Amtsblatt Teil I und Amtsblatt Teil II im Verkündungsportal www.amtsblatt.saarland.de.

Abonnement-Variante B beinhaltet die elektronische Version von Amtsblatt Teil I im Verkündungsportal www.amtsblatt.saarland.de und die Papierversion von Amtsblatt Teil II.

Für alle Abonnenten dieser Variante steht auch die elektronische Version von Amtsblatt Teil II kostenfrei im Verkündungsportal zur Verfügung.

Im Vergleich zu Nichtabonnenten können alle Abonnenten des Amtsblattes im Verkündungsportal erweiterte Suchfunktionalitäten nutzen und sich auf Wunsch per E-Mail über

neue Veröffentlichungen informieren lassen. Sie haben überdies die Möglichkeit, auch die Ausgaben der Amtsblätter der Jahre 1999 bis 2009 im Verkündungsportal abzurufen.

Abonnenten, die zugleich Nutzer des juris Landesrechts Saarland sind, profitieren ferner von einer Verlinkung der Amtsblattsinhalte mit dem saarländischen Landesrecht.

Beide Abonnement-Varianten (A und B) können per Brief, Fax, E-Mail oder über das Verkündungsportal www.amtsblatt.saarland.de bestellt werden.

Der Preis für das Jahresabonnement beträgt für Variante A 30,00 Euro und für Variante B 35,00 Euro. Der Preis für das Halbjahresabonnement beträgt für Variante A 15,00 Euro

und für Variante B 17,50 Euro. Maßgeblich ist das jeweilige Kalenderjahr bzw. Kalenderhalbjahr.

Bestellungen, die nicht rechtzeitig zu Beginn einer Abonnementperiode (Jahresbeginn bzw. Halbjahresbeginn) wirksam werden, starten in der Regel zum nächsten vollen Quartal

und werden bis zum Ende der Restlaufzeit der Abonnementperiode mit 7,50 Euro (Variante A) bzw. 8,75 Euro (Variante B) pro Quartal berechnet. Wünschen Sie den sofortigen

Bezug während eines laufenden Quartals, so wird Ihnen dafür das volle Quartal berechnet.

Alle Leistungen sind zahlbar im Voraus. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer

unterliegende hoheitliche Aufgabe erfüllt.

Abbestellungen für die jeweilige Folgeperiode müssen beim Halbjahresabonnement bis zum 1. Juni bzw. 1. Dezember, beim Jahresabonnement bis zum 1. Dezember der laufenden Abonnementperiode per Brief, Fax oder E-Mail bei der Saarländischen Druckerei und Verlag GmbH eingegangen sein. Erfolgt die Kündigung des Abonnements nicht

fristgerecht, verlängert sich dieses automatisch um ein Kalenderhalbjahr bzw. Kalenderjahr.

Nichtabonnenten:

Das Amtsblatt Teil I wird im Verkündungsportal des Saarlandes unter www.amtsblatt.saarland.de amtlich veröffentlicht und kann dort als Gesamtdokument kostenfrei gelesen

werden. Die abgerufenen Dokumente sind mithilfe einer Volltextrecherche durchsuchbar und dürfen unentgeltlich gespeichert bzw. ausgedruckt werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Amtsblatt Teil I bei der Amtsblattstelle der Staatskanzlei des Saarlandes und bei den Amtsgerichten im Saarland während der

Geschäftszeiten in elektronischer und gedruckter Form einzusehen. Die Amtsblattstelle und die Amtsgerichte leisten Unterstützung beim Aufruf und Auffinden der elektronischen

Dokumente und gewährleisten, dass jeder auf seine Kosten Ausdrucke oder Kopien e ines elektronischen Dokuments erhalten kann. Auf Verlangen überlassen die Amtsblattstelle

und die Amtsgerichte gegen Übernahme der Kosten einen beglaubigten Ausdruck eines elektronischen Dokuments. Daneben ist es möglich, das Amtsblatt Teil I während der

Geschäftszeiten bei den saarländischen Gemeinden einzusehen und dort auf eigene Kosten Ausdrucke oder Kopien anfertigen zu lassen.

Die Amtsblattstelle berechnet für den Ausdruck oder die Fotokopie einer Seite des Amtsblattes Teil I 0,15 Euro und für die Beglaubigung des Ausdruckes 3,00 Euro, bei Post

versand jeweils zuzüglich Postgebühren.

Das Amtsblatt Teil II kann als Einzelexemplar (elektronisches Gesamtdokument im PDF/A-Format oder P

 apierdokument) gegen Erstattung des jeweiligen Einzelheftpreises

zuzüglich der Postgebühren bei der Saarländischen Druckerei und Verlag GmbH bestellt werden. Lieferungen sind zahlbar im Voraus.

Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer unterliegende hoheitliche Aufgabe erfüllt.



Hinweis für Inserenten:



Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint in der Regel jede Woche an einem Donnerstag. Damit eine Veröffentlichung eines Inserententextes an einem Donnerstag gewährleistet

werden kann, müssen diese Texte in der Vorwoche bis jeweils Mittwoch, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattstelle eingegangen sein und die Rückgabetermine für erforderliche Korrekturabzüge eingehalten werden. Der Preis pro mm Veröffentlichungstext beträgt 0,90 Euro.

Herstellung und Vertrieb, Entgegennahme von Bestellungen im Namen und für Rechnung des Herausgebers:

Saarländische Druckerei und Verlag GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 31, 66793 Saarwellingen, Telefon (0 68 38) 8 64-0, Telefax (0 68 38) 8 64-2 40

Herausgeber und Redaktion: Saarland — Der Chef der Staatskanzlei — Amtsblattstelle, Am Ludwigsplatz 14, 66117 Saarbrücken,
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